
Satzung über die
Festsetzung der Einzugsbereiche der allgemein bildenden Schulen

auf dem Gebiet des Landkreises Bad Doberan

Auf der Grundlage des § 92 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommem (KV M- V) und
des § 46 Abs. 2 des Schulgesetzes Mecklenburg- Vorpommem (SchulG M-V) vom 13.02.2006, geändert durch
Gesetz vom 28.01.2009, wird vom Landkreis Bad Doberan folgende Satzung erlassen:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung des Landes
Mecklenburg- Vorpommem (KV M -V) in der zur Zeit gültigen Fassung enthalten sind oder auf grund der KV M-
Verlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung gem. §§ 92 Abs. 3
i. V. m. 5 Abs. 5 KV M-V nicht mehr geltend gemacht werden. Die Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß
innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich
der Verstoß ergibt, gegenüber dem Landkreis Bad Doberan geltend gemacht wird.

§ 1 Grundsätze

(1) Zur Gewährleistung einer angemessenen Unterrichtsversorgung, einer gleichmäßigen Auslastung der Schulen
und der Sicherung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung werden mit Beginn des Schuljahres 2010/11 rur
die allgemein bildenden Schulen im Landkreis Bad Doberan Einzugsbereiche gemäß § 46 Abs. 2 SchulG M- V

festgelegt.

(2) Der Einzugsbereich einer Schule wird von den Gemeinden oder Ortsteilen gebildet, für die jeweilige Schule
im § 2 als örtlich zuständige Schule bestimmt ist.

(3) Schulen in freier Trägerschaft bleiben von dieser Regelung unberührt.

§ 2 Örtlich zuständige Schulen -Einzugsbereiche

(1) Den Gemeinden des Landkreises Bad Doberan werden die nachfolgenden örtlich zuständigen Schulen
zugeordnet:
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Amt Bad Doberan-Land
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Bartenshagen- Parkentin Parkentin
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Nienhagen Rethwisch
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Lambrechtshagen
Papendorf
Pölchow
Stäbelow
Ziesendorf

Amt Tessin
Cammin
Gnewitz
-Barkvieren
-Gnewitz
Grammow
Nustrow

Selpin
Stubbendorf
Thelkow
Tessin
Zarnewanz

Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan

Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan
Bad Doberan

Lichtenhagen Rethwisch
Kritzmow Papendorf
Parkentin/HRO Bad Doberan/HRO
Papendorf Papendorf
Papendorf Papendorf
Kritzmow Papendorf
Papendorf Papendorf

Sanitz
Sanitz

Graal-Müritz
Graal-Müritz

Tessin Tessin

Sanitz
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin

Sanitz
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin
Tessin

Sanitz
Sanitz
Sanitz
Sanitz
Sanitz
Sanitz
Sanitz

Graal-Müritz
Graal-Müritz
Graal-Müritz
Graal-Müritz
Graal-Müritz
Graal-Müritz
Graal-Müritz
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(2) Die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium Kühlungsbom (Kooperative Gesamtschule) ist örtlich
zuständig für den westlichen Teil des Landkreises Bad Doberan entsprechend dem Einzugsbereich der
Allgemeinen Förderschule Bad Doberan.

(3) Die Verbundene Regionale Schule und Gymnasium Rövershagen (Kooperative Gesamtschule) ist örtlich
zuständig für den östlichen Teil des Landkreises Bad Doberan entsprechend dem Einzugsbereich der
Allgemeinen Förderschule Graal- Müritz.

(4) Der Einzugsbereich der Schule zur individuellen Lebensbewältigung in Bad Doberan ist das Gebiet des
Landkreises westlich der Warnow einschließlich aller Gemeinden des Amtes Schwaan; der Einzugsbereich des
Schulteils zur individuellen Lebensbewältigung des Sonderpädagogischen Förderzentrums Graal- Müritz ist das
übrige Gebiet des Landkreises östlich der W arnow.

§ 3 Ausnahmeregelungen

(1) Die Einzugsbereiche gelten fiir Schulaufnahmeverfahren. Bestehende Schulverhältnisse an anderen Schulen
bleiben unberührt, wenn nicht im Rahmen von Schulstrukturveränderungen eine andere Regelung erfolgt.

(2) Für jeweils mehrere Schulen mit dem gleichen Bildungsgang in einer Gemeinde werden keine getrennten

Einzugsbereiche gebildet.
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§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung zum Schuljahresbeginn 2010/11 (01.08.2010) in
Kraft. Gleichzeitig tritt der Kreistagsbeschluss vom 24.04.2002 -Einzugsbereichssatzung -außer Kraft.

Bad Doberan,

.2010

---~:~:~:-:

Landrat

Die Genehmigung nach § 46 Abs. 2 SchulG M-V wurde am 23.06.2010 erteilt.


